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Ort / Maßnahmenvorschläge
Umsetzung auf freiwilliger Basis
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Wertvolle
Flächen oh-
ne Schutz-
status

(Kap. 4.5)

Eignungsflächen für den Naturschutz
Umsetzung der Maßnahmen auf freiwilliger Basis;
kein Vorkaufsrecht des Landes
keine Übernahme in den Flächennutzungsplan

A) Nördlicher Leglichheitskoog
Suchraum für Ausgleichsflächen
Extensivierung der Grünlandnutzung
Anhebung der Grundwasserstände und Aufweitung von
Gräben

Entwicklung artenreicher Feuchtgrünland-
bereiche

Verbesserung des Lebensraumes für Wie-
senbrüter

Landwirte,
Gemeinde

B

B) Eider mit Vorland
keine Maßnahme

Erhalt des Zustandes

Natur- und
Land-
schaftserle-
ben
Kap. 4.7

co
co

Anpflanzung von Baumreihen/Alleen entlang von Stra-
ßen

Anlage einer Allee zwischen Witzwort und dem Ro-
ten Haubarg

Gliederung der Landschaft; Erhöhung der
Erholungseignung

Gemeinde,
Straßenbau-
Verwaltung

Ausbau des Rad- und Wanderwegenetzes
insbesondere Ausweisung von überörtlichen Verbin-
düngen Z.B. nach Tönning und zum Nationalpark
Wattenmeer
Neubau von Radwegen zwischen Reimersbude und
der Meierei sowie zwischen Simonsberg und Uelves-
bull

Verbesserung der Erholungsinfrastruktur
als Voraussetzung für naturnahe Erholung
und "sanften Tourismus"
Erhöhung der Verkehrssicherheit

Gemeinde G

Pflege von Kulturdenkmälern
Schutz der Warften und alten Deiche
Errichtung von Informationstafeln etc. an markanten
Punkten

Kulturelles Erbe erhalten und erlebbar ma-
chen

Gemeinde,
Eigentümer

Anreicherung der Landschaft mit Strukturen
Anlage von Uferrandstreifen, Gehölzanpflanzungen,
blütenreichen Weg- und Feldrainen (s.o.)

Erhöhung der Erholungseignung der Land-
schaft

jeder
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Landschaftsplari der Gemeinde Witzwort

5 Fördermöglichkeiten für die Umsetzung der Maßnahmen
Naturschutzmaßnahmen können Z.B. von Privatpersonen, Vereinen, Verbänden, Gemeinden
oder Stiftungen durchgeführt werden.
Die Maßnahmen können in Hilfsaktionen für einzelne Pflanzen- und Tierarten, Sanierung von
Altlasten, Informations- und Aufklärungsarbeit bis hin zu energieeinsparenden Projekten
bestehen.

Die Übersicht der finanziellen Förderung von Naturschutzmaßnahmen erhebt keinesfalls den
Anspruch auf Vollständigkeit. Sie hat das Ziel, den Bekanntheitsgrad der Förderprogramme und
deren Inhalt zu erhöhen sowie die vielfältigen Ansatzpunkte aufzuzeigen.

Aufgelistet sind im folgenden die derzeit angebotenen Förderungsprogramme des Natur- und
Umweltschutzes, die zur Umsetzung der Maßnahmen der Landschaftsplanung besonders
geeignet sind [Pressestelle der Landesregierung Schleswig-Holstein, 1996: Förderleitfaden 1996]:
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Programm Wer wird gefördert Was wird gefördert Wie wird gefördert Ansprechpartner/lnformation

Förderung von Naturschutz-
und

Landschaftspflegemaßnah-
men

jedermann Gestaltung der Biotope Kosten zu 100% vom Land
getragen (20%
Eigenbeteiligung auf
Grundstücken der
Körperschaften öffentlichen
Rechts; freiwillige
Flächenbereitstellung

Staatliches Umweltamt
Schleswig

Förderung der
Neuwaldbildung und der
Forstwirtschaft

u.a natürliche und juristische
Personen, Kommunen

Flächenkauffür Neuwald
Erstaufforstung
Wiederaufforstung

Umbau instabiler Bestände
Bestandspflege
Rücken mit Pferden
biologischer Forstschutz

5000,- pro Hektar;
85% bei Laub-
Mischkulturen;
Kulturvorbereitung: 1.000-
2.000 /ha; 100% der Pflanz-
und Materialkosten;
70 oder 85 % der Kosten;
50% oder 600,-DM/ha;
7 DM/Raummeter,
Festmeter;
70 % der Kosten

Förderung von Flächen-
kaufen: MUNF Abt.
Forstwirtschaft,
Waldentwicklung und Jagd
(früher MELFF) Kiel
Knut Emeis
Tel. 0431 988 7070

alle übrigen Förderungen:
Forstabteilung der Kammer
Holger Netzbandt
Tel. 04551 9598 14

Förderung einer markt- und
standortangepaßten
Landbewirtschaftung

Land-und
forstwirtschaftliche
Unternehmer

Einführung extensiver
Produktionsverfahren;
extensive
Produktionsverfahren im
Ackerbau;
extensive Grünlandnutzung;
Einführung ökologischer
Anbauverfahren

u.a. Dauergrünland: 450,-je
verringerte GV; mind.
250,- DM/ha;
Umwandlung von Acker zu
Grünland: 600,- DM/ha

ALR Husum (gleichzeitig
Bewilligungsbehörde)
Werner Arendt
Tel. 04841 667402

Förderprogramm
"Direktvermarktung und
Vermarktung ökologisch
erzeugter
landwirtschaftlicher
Produkte"

Zusammenschlüsse
landwirtschaftlicher Betriebe
(mindestens zwei)

Verwaltungs- und
Organisationskosten, die
vornehmlich dem Absatz
ökologisch erzeugter
Produkte dienen

max. drei Jahre;
im 1 .Jahr 60 % der Kosten
im 2.Jahr 40 % der Kosten
im 3.Jahr 20 % der Kosten

M. für I.R., E., Lw. u. T. Kiel
Dr. Harm Brandt
Tel. 0431 988 4943
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Programm Wer wird gefördert Was wird gefördert Wie wird gefördert Ansprechpartner/lnformation

Biotop-Programme im
Agrarbereich
(neue Vertragsmuster
werden z.Zt. erarbeitet)

Selbstwirtschaftender
Landwirt

verschiedene fünfjährige
Vertragsarten

550,-/ha für extensiviertes
Grünland; 400 bis 1300,-/ha
für Ackerland (alte Verträge)

Minister für Umwelt, Natur
und Forsten;
Beate Jansson
Tel. 0431 219353

Förderung von Maßnahmen
zur naturnahen Gestaltung
von Fließgewässern

Wasser- und
Bodenverbände

naturnaher Ausbau von
Fließgewässern

u.a. Vorarbeiten,
Grundstückskosten,
Eigenleistungen bei der
naturnahen Gestaltung, bis
zu 70% (-90%) Zuschüsse

Ministerium für Umwelt,
Natur und Forsten;
Dietmar Wienholdt
Tel. 0431 219340

Durchführungsverordnung
über die Förderung von
Unterhaltungsmaßnahmen
nach den §§ 51 und 73 des
Landeswassergesetzes vom
27. August 1992

Wasser- und
Bodenverbände, Gemeinden

naturnahe Unterhaltung
Gewässer II. Ordnung
naturnahe Umgestaltung
eines Gewässers anstelle
einer notwendigen
Unterhaltungsmaßnahme

bis zu 60 % der
Aufwendungen gegenüber
regulären 30 %

ALR Husum

Förderung der Dorf- und
ländlichen
Regionalentwicklung

Gemeinden, Verbände Z.B.
WBV, Wohlfahrtsverbände,
natürliche und juristische
Personen

Planung, dorfgemäße
Neugestaltung des
Dorfbildes, dorfgemäße
Einrichtungen und
dorfökologische
Verhältnisse

Zuschüsse M. für l.R., E., Lw. u. T. Kiel
JosefThoben
Tel.: 0431 9884980

Gemeinschaftsaufgabe
"Verbesserung der
regionalen
Wirtschaftsstruktur"

v.a Gemeinden und
Gemeindeverbände

u.a. Rad- und Wanderwege,
Zimmervermittlungen

Investitionszuschüsse bis zu
50 % (ohne Grunderwerb)
i.d.R. über 100.000 DM

MfWTV in Kiel
Rainer Helle
Tel. 0431 9884544

Zuschüsse zur
Verbesserung der
Infrastruktur für "Urlaub auf
dem Bauernhof

u.a. Werbung, Gütezeichen,
Weiterbildung,
Wanderkarten,
Beschilderung, Ausbau von
Rad- und Wanderwegen

M. für I.R., E., Lw. u. T. Kiel
Josef Thoben
Tel.: 0431 9884980
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Programm Wer wird gefördert Was wird gefördert Wie wird gefördert Ansprechpartner/lnformation

Förderung der
Flurneuordnung durch
Verfahren nach dem
Flurbereinigungsgesetz

Teilnehmergemeinschaften,
Wasser- und
Bodenverbände

Maßnahmen zur Sicherung
des Naturhaushaltes, die
Schaffung wichtiger
Landschaftselemente und
alle Maßnahmen zur
Herstellung eines
landesweiten
Biotopverbundsyslems

bis zu 80 % Zuschüsse der
färderfähigen Kosten, für
landschaftsgestaltende
Anlagen bis zu 100%
Ansprechpartner ist das ALR

M. für I.R., E., Lw. u. T. Kiel
Rudolf Meisterjahn
Tel. 0431 988 4982

Integrierte Schutzkonzepte Personen Projekte Richtlinie Ministerium für Umwelt,
Natur und Forsten
Referat Xl 210, Kiel

Ressourcensparendes
Bauen und Wohnen; l:
Niedrig-Energie-Häuser; II:
Sonstige ökologische
Baumaßnahmen

Natürliche Personen teilweise Abdeckung der
Mehrkosten für den hohen
Wärmeschutzstandard

1: 10.000 DM bei Neubauten
Il: 10.000 DM als
Investitionszuschuß

Investitionsbank Schteswig-
Holstein
Tel. 0431 900 03

Programm KWK und
Fernwärme

Natürliche und juristische
Personen und Träger off.
Verwaltungen

u.a. Kraft-Wärme-Kopplung,
erneuerbare Energien

Investitionszuschüsse Investitionsbank Schleswig-
Holstein
Tel.: 0431 9805930

Energiesparen in
öffentlichen Gebäuden

u.a. Träger öffentlicher
Verwaltung

umfassende Investitionen
zur Stromeinsparung

Zuschüsse bis zu 20% Investitionsbank Schleswig-
Holstein
Tel. 0431 900 03

Energiekonzepte u.a. Gemeinden Planungen als Basis für
Entscheidungen

bis zu 10.000DM
Sockelbetrag, bis zu 2,- DM
pro Einwohner

Ministerium für Finanzen
und Energie, Abt.
Energiewirtschaft und
Reaktorsicherheit
Tel. 0431 988-0

Förderung von
Regenwassernutzungsanla-
gen in privaten Haushalten

Eigentümer von Ein- und
Mehrfamilienhäusern

Anlagen, die für
Toiletlenspülung und
Gartenbewässerung
Grundwasser durch
Regenwasser ersetzen

vgl Richtlinien des
Ministeriums für Natur und
Umwelt vom 6. April 1995
(Amtsblatt S.-H., Seite 364)

Investitionsbank Schleswig-
Holstein
Klaus Meyer
Tel. 0431 9003315
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Programm Wer wird gefördert Was wird gefördert Wie wird gefördert Ansprechpartner/lnformation

Förderung von
Wasserversorgungs- und
Abwasseranlagen außerhalb
der Gemeinschaftsaufgabe

Gemeinden und
Zweckverbände

Wasserversorgungsanlagen,
zentrale Abwasserbehand-
lungs-und
Reinigungsanlagen und
Kanalisationsleitungen

vgl. Richtlinie des
Ministeriums für Natur und
Umwelt des Landes
Schleswig-Holstein vom 18.
Dez. 1989 (Amtsblatt 1990,
Seite 74)

Ministerium für Umwelt,
Natur und Forsten
Dietmar Wienholdt
Tel. 0431 219340

Förderung
wassenwirtschaftlicher und
kulturbautechnischer
Maßnahmen im Rahmen der
GA "Verbesserung der
Agrarstruktur und des
Küstenschutzes"

Gemeinden und
Zweckverbände, Wasser-
und Bodenverbände

- Schutz gegen die
zerstörende Wirkung von
Wasser und Wind, in
Verbindung mit naturnaher
Gestaltung der Gewässer
- zentrale Wasserversor-
gungs-und
Abwasseranlagen in
Gemeinden

vgl. Richtlinie des MELFF
vom 1. Aug. 1984 (Amtsblatt
Seite 345)

Ministerium für Umwelt,
Natur und Forsten
Dietmar Wienholdt
Tel. 0431 219 340

Förderung von Maßnahmen
zur Verbesserung oder
Erhaltung der Gewässergüte

Gemeinden und
Zweckverbände

Anlagen zur
Abwasserreinigung und
Nachrüstung

vgl. Richtlinie des
Ministeriums für Natur und
Umwelt des Landes
Schleswig-Holstein vom 14.
Feb. 1990 (Amtsblatt, Seite
160)

Ministerium für Umwelt,
Natur und Forsten
Dietmar Wienholdt
Tel. 0431 219340

Anpassung von
Hauskläranlagen und
Kleinkläranlagen

Gemeinden Nachrüstung Ministerium für Umwelt,
Natur und Forsten
Dietmar Wienholdt
Tel. 0431 219340
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Landschaftsplan der Gemeinde Witzwort

^

6 Hinweise für die Bauleitplanung

"Die zur Übernahme geeigneten Inhalte der Landschaftspläne sind nach Maßgabe des § 1 Abs.
6 des Baugesetzbuches und des § 4 Abs. 2 und 3 als Darstellung in die Flächennutzungspläne
zu übernehmen" (§ 6 Abs. 4 LNatSchG). Solche Inhalte sind u.a. die "vorrangigen Flächen für
den Naturschutz" (§ 15 LNatSchG), wie Z.B. die gesetzlich geschützten Biotope und Biotop-
verbundflächen. Abweichungen von den Aussagen des Landschaftspians sind gegenüber der
Genehmigungsbehörde zu begründen.

Neben dem vorhandenen Naturschutzgebiet und Landschaftsschutzgebiet sollten folgende
flächigen Darstellungen in den Flächennutzungsplan übernommen werden:

Gesetzlich geschützte Biotope (§ 15 a+ b LNatSchG):

Die im Landschaftsplan dargestellen Knicks und Kleingewässer sind zu kleinflächig, um in den
F-Plan übernommen zu werden. Die in Kap. 3.3.4.3 dargestellten Biotope Nr. 1-13 sind zu
übernehmen.
Für die Darstellung ist das Planzeichen 13.3. PlanzV 5 ("Umgrenzung von Schutzgebieten und
Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts") anzupassen.

Textliche Darstellung im Erläuterungsbericht:

Im Erläuterungsbericht sollte die Zielsetzung einer nachhaltigen, umweltgerechten Gemeinde-
entwicklung kurz dargestellt werden. Auf die Aussagen des Landschaftsplanes sollte verwiesen
werden.
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1979
Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein, November 1995: Landesraumordnungsplan
Schleswig-Holstein - Entwurf Neufasssung 1995
Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein 1996: Teil-Fortschreibung des Regionalplansfür
den Planungsraum V [Windkraft]
Niedersächsisches Landesamtfür Ökologie 1994: Effizienzvon Kleingewässer-Neuanlagen im Hinblick
auf Aspekte des Biotop- und Pflanzenartenschutzes; in: Informationsdienst Niedersachsen, 2/94
Prange, 1986: Die Bedeichungsgeschichte der Marschen in Schleswig-hlolstein. (Sonderdruck aus:
"Probleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet" Band 16). Hildesheim, 1986.
Richter, J. & M. Techel, 1993: Immissionsschutz: Wat geiht mi dat an?; bauernblatt S. 36-39 vom
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13.03,1993
Riecken, Ries&Ssymank, 1994: Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen der Bundesrepublik Deutsch-
land

Romero-Wetzel 1991: Gutachten zu Gewässern im Kreis Nordfriesland, Band l; ALW Husum
Schleswig-Holsteinischer Landtag, Kiel: Bericht der Landesregierung - Grundwasser in Schleswig-
Holstein; Landtagsbeschluß vom 15.02.1989
Schmidtke, 1995: Land im Wind. Wetter undKlima in Schleswig-Holstein. Neumünster, 1995.
Schwahn und Hasse 1992: Windenergie und Ästhetik der Landschaft; Teile l und II
Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein: diverse Statistische Berichte
UBA (Umweltbundesamt) 1997: Nährstoffbelastung in Marschgewässern - Nährstoffausträge,
Vegetation und Wirbellosenbesiedlung in Gräben der Marsch am Beispiel des St. Peterskooges (NF);
UBA-Forschungsbericht 96-100
Umweltstiftung WWF-Deutschland, 1992: Leitfaden zur Extensivierung der (Grün-) Landwirtschaft
Wolff, W. & H,-L. Heck 1949: Erdgeschichte und Bodenaufbau Schleswig-Holsteins
Zeltner, U. &J. Gemperlein, Landesamtfür Naturschutz und Landschaftspflege Schleswig-Holstein,
1993: Schutzgebiets- und Biotpverbundsystem Schleswig-Holstein; in: Perspektiven des Naturschutzes
in Schleswig-Holstein

Kartenmaterial
> Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein, Kiel: Deutsche Grundkarten oder Katasterplankarten im

Maßstab 1 : 5.000
> Landesvermessungsamt Schleswig- Holstein, Kiel: Topographische Karte im Maßstab 1 : 25.000

(Blatt-Nr. 1519, 1520, 1619, 1620)
Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein, Kiel: Königl. Preuss. Landesaufnahme von 1878 im
Maßstab 1 : 25.000 (Blatt-Nr., 1519, 1520, 1619, 1620)
Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein, Kiel: Königl. Preuss. Landesaufnahme von 1878,
berichtigt 1954 im Maßstab 1 : 25.000 (Blatt-Nr. 1519, 1520, 1619, 1620)
LandesvermessungsamtSchleswig-Holstein, Kiel: Luftbilder Schwarz-Weiß-Senkrechtaufnahmen im
Maßstab 1 : 16.000 (Vergrößerung auf 1 : 10.000)
Innenministerium des Landes SH 1975: Regionalplan für den Planungsraum V
Geologisches Landesamt Schleswig-Holstein 1993: Karte der geowissenschaftlich schützenswerten
Objekte (GeoschOb) in Schleswig Holstein im Maßstab 1:250.000 mit Erläuterungsheft; Kiel, 1993.
Geologisches LandesamtSchleswig-Holstein 1975,1977,1978a: Bodenkarte im Maßstab 1 :25.000.
Kiel (Kartennummer: 1519, 1619, 1620)
Geologisches Landesamt Schleswig-Holstein 1978b: Bodeneignungskarte der Niederungen von
Schleswig-Holstein 1:25.000; Kiel
Geologisches Landesamt Schleswig-Holstein: Karte der Schutzgebiete im Maßstab 1: 250.000; Stand
01.2.1992
Überörtliches Straßennetz und Gemeindestraßen 1. Ordnung vom Kreis Nordfriesland; 01.01.1993
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Gesetze und Verordnungen
>
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>

>

>
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>

>

>

>
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>

>

>

>

Gesetz zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen; 04.11.1971, zuletzt geändert am
31.08.1990
Verordnung über die Honorare für Leistungen der Architekten und der Ingenieure (Honorarordnung
für Architekten und Ingenieure - HOAI); 04.03.1991 zuletzt geändert 01 .01.1996
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege(Bundesnaturschutzgesetz-BNatSchG); 12.03.1987
Gesetz zum Schutz der Natur - Landesnaturschutzgesetz - (LNatSchG); 16.06.1993
Gemeinsamer Runderlaß des Innenministers, des Ministers für Finanzen und Energie, der Ministerin
für Natur und Umwelt und der Ministerpräsidentin, 04.07.1995: Grundsätze zur Planung von Wind-
energieanlagen
Wasserhaushaltsgesetz (WHG); 23.09.1986
Neufassung des Landeswassergesetzes des Landes Schleswig-Holstein (LWG); 07.02.1992
Neufassung des Landeswaldgesetzes vom 11. 09.1994
Abfallwirtschaftsgesetz für das Land Schleswig-Holstein vom 06.12.1991
Landesverordnung über das Aufbringen von Gülle vom 27.06.1989 (Gülleverordnung)
Verordnung über die Grundsätze der guten fachlichen Praxis beim Düngen (Düngeverordnung);
26.01.1996; in Kraft ab 01.07.1996; Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Gemeinsamer Runderlaß des Innenministers und der Ministerin für Natur und Umwelt "Verhältnis der
naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht - §§ 8a bis c des BNatSchG und §§ 6 bis 10
desLNatSchG";28.11.1994
Aufstellung von Landschaftsplänen gemäß § 6 des Gesetzes für Naturschutz und Landschaftspflege -
Erlaß des Ministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 06.06.1974; Amtsblatt Schleswig-
Holstein S. 530
Gesetz zur Neufassung der Landesentwicklungsgrundsätze; 31.10.1995
Erläuterungen und hlinweisefürdie Behandlung von Knicks und Bäumen - Knickerlaß -vom 30.8.1996;
Erlass des Ministeriums f. Umwelt, Natur u. Forsten
Landesverordnung über gesetzlich geschützte Biotope (Biotopverordnung) - vom 13.01.1998
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